
In tiefer Trauer um

Artikel 5 (1) Grundgesetz

Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu 
äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen 
Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die 
Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden 
gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.

                * 23. Mai 1949                         � 18. Juni 2009

Unter dem Deckmantel  des Kinderschutzes beschloss der deutsche 
Bundestag gegen den überwiegenden Rat von Experten und 
aufgrund bekannt falscher Informationslagen die Einführung 
umfangreicher Zensurmaßnahmen für das bis dato freie Internet. 
Die Zensur soll mittels geheimer Filterlisten durch das BKA 
erfolgen und somit der demokratischen Kontrolle entzogen 
werden. 
Wir als besorgte Bürger sind entsetzt über diesen dreisten Akt 
der Zensur, der die Bundesrepublik auf eine Stufe mit Staaten 
wie China, dem Iran oder Nordkorea stellt.

"Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten" (Walter Ulbricht)

www.vorratsdatenspeicherung.de


